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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Klaus Ernst, Fabio De Masi, Susanne Ferschl, Jan Korte,  
Jutta Krellmann, Thomas Lutze, Pascal Meiser, Bernd Riexinger, Jessica Tatti, 
Alexander Ulrich und der Fraktion DIE LINKE. 

Steuermindereinnahmen und Einnahmeausfälle in den Sozialversicherungen 
durch unbezahlte Überstunden 

Unbezahlte Überstunden bedeuten nicht nur Mindereinnahmen für die betroffe-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch Mindereinnahmen für 
den Staat und die Sozialversicherungen. Im Dezember 2017 hat die Bundesregie-
rung die Frage der Fraktion DIE LINKE. betreffend der Auswirkungen unbezahl-
ter Überstunden auf die Steuereinnahmen negativ beschieden. Der Bundesregie-
rung lägen „keine Kenntnisse der bemessungsrelevanten Lohnsumme vor“; sie 
könne daher „auch keine Aussagen zum Umfang hypothetischer Mehreinnahmen 
ableiten“ (Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 10 bis 12 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. betreffend „Überstunden in Deutschland“ auf 
Bundestagsdrucksache 19/289 vom 13. Dezember 2017).  
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Lohnsumme, die durch unbe-
zahlte Überstunden nicht gezahlt wird, jedoch zuletzt auf mehr als 20 Mrd. Euro 
geschätzt. Grundlage für die Berechnungen des DGB ist das durchschnittliche 
Bruttomonatseinkommen bei Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2016 von 3 700 Euro, 
ausgewiesen durch das Statistische Bundesamt 2017, „das einem Bruttostunden-
lohn von rund 23 Euro entspricht“ (DGB-Faktencheck: Überstunden in Deutsch-
land, 17. Juli 2017, www.dgb.de/themen/++co++160441c6-66de-11e7-8afd- 
525400e5a74a). 
Auf der Grundlage der Angaben des DGB zur Lohnsumme einerseits und der von 
der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE 
LINKE. betreffend „Überstunden in Deutschland“ ausgewiesenen Zahlen zu un-
bezahlten Überstunden andererseits sollte es nach Auffassung der Fragesteller der 
Bundesregierung möglich sein, die Steuermindereinnahmen und die Minderein-
nahmen für die Sozialversicherungen durch unbezahlte Überstunden hypothe-
tisch zu schätzen bzw. zu berechnen, was natürlich nur einer Annäherung an die 
tatsächlichen Mindereinnahmen von Steuern und Abgaben durch unbezahlte 
Überstunden entspricht. Schon bei der Feststellung der Überstunden ist allerdings 
nach Angaben der Bundesregierung „von einer Untererfassung der Überstunden 
auszugehen“. Auch hier handelt es sich also nur um eine Annäherung. 
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Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
von Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden unter Zugrundele-
gung der Berechnungsgrundlage des DGB, und welche hypothetischen Aus-
sagen kann die Bundesregierung diesbezüglich auf Basis der vom DGB ge-
nannten Lohnsumme von etwa 20 Mrd. Euro treffen, insgesamt und diffe-
renziert nach Art der Steuern und Abgaben und nach Steuergläubigern? 

2. Welche Annahmen legt die Bundesregierung bei ihrer Schätzung zugrunde?  
3. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 

bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme sich gleichmäßig auf alle unbeschränkt Lohn-
steuerpflichtigen verteilt (bitte nach Steuerarten, Abgaben und Steuergläubi-
gern differenzieren)? 

4. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme mit den Durchschnittssteuer- bzw. Durch-
schnittsabgabensätzen multipliziert wird, die sich im Mittel über alle unbe-
schränkt Lohnsteuerpflichtigen ergeben (bitte nach Steuerarten, Abgaben 
und Steuergläubigern differenzieren)? 

5. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme mit den Grenzsteuer- bzw. Grenzabgabensätzen 
multipliziert wird, die sich im Mittel über alle unbeschränkt Lohnsteuer-
pflichtigen ergeben (bitte nach Steuerarten, Abgaben und Steuergläubigern 
differenzieren)? 

6. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme gleichmäßig auf alle Bruttolohndezile verteilt 
wird und für jedes Dezil dessen Anteil an der vom DGB genannten Lohn-
summe mit den jeweiligen Durchschnittssteuer- bzw. Durchschnittsabga-
bensätzen multipliziert wird, die sich im Mittel über alle unbeschränkt Lohn-
steuerpflichtigen des jeweiligen Dezils ergeben (bitte nach Steuerarten, Ab-
gaben und Steuergläubigern differenzieren)? 

7. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme gleichmäßig auf alle Bruttolohndezile verteilt 
wird und für jedes Dezil dessen Anteil an der vom DGB genannten Lohn-
summe mit den jeweiligen Grenzsteuer- bzw. Grenzabgabensätzen multipli-
ziert wird, die sich im Mittel über alle unbeschränkt Lohnsteuerpflichtigen 
des jeweiligen Dezils ergeben (bitte nach Steuerarten, Abgaben und Steuer-
gläubigern differenzieren)? 

8. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme anteilig nach der Höhe der Bruttolohnsumme 
des jeweiligen Bruttolohndezils auf alle Bruttolohndezile verteilt wird und 
für jedes Dezil dessen Anteil an der vom DGB genannten Lohnsumme mit 
den jeweiligen Durchschnittssteuer- bzw. Durchschnittsabgabensätzen mul-
tipliziert wird, die sich im Mittel über alle unbeschränkt Lohnsteuerpflichti-
gen des jeweiligen Dezils ergeben (bitte nach Steuerarten, Abgaben und 
Steuergläubigern differenzieren)? 
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9. Wie hoch sind nach Schätzung der Bundesregierung die Mindereinnahmen 
bei Steuern und Abgaben durch unbezahlte Überstunden, wenn die vom 
DGB genannte Lohnsumme anteilig nach der Höhe der Bruttolohnsumme 
des jeweiligen Bruttolohndezils auf alle Bruttolohndezile verteilt wird und 
für jedes Dezil dessen Anteil an der vom DGB genannten Lohnsumme mit 
den jeweiligen Grenzsteuer- bzw. Grenzabgabensätzen multipliziert wird, 
die sich im Mittel über alle unbeschränkt Lohnsteuerpflichtigen des jeweili-
gen Dezils ergeben (bitte nach Steuerarten, Abgaben und Steuergläubigern 
differenzieren)? 

Berlin, den 8. Februar 2018 

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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